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unmittelbare Umgebung ausgreifen. Auf Grund der Nähe des Bauvorhabens zu o.g. 

Bodendenkmal sind daher auch im Bereich der FlstNr. 395 Gmkg. Rettenbach weitere 

Bodendenkmäler zu vermuten. 

 

Eine Orientierungshilfe bietet der öffentlich unter http://www.denkmal.bayern.de 

zugängliche Bayerische Denkmal-Atlas. Darüber hinaus stehen die digitalen 

Denkmaldaten für Fachanwender als Web Map Service (WMS) zur Verfügung und 

können so in lokale Geoinformationssysteme eingebunden werden. Die URL dieses 

Geowebdienstes lautet: https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi  

Bitte beachten Sie, dass es sich bei o.g. URL nicht um eine Internetseite handelt, sondern 

um eine Schnittstelle, die den Einsatz entsprechender Software erfordert. 

 

Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu 

erhalten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des 

Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte sollten 

diesen Aspekt bereits berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar 

notwendige Mindestmaß beschränken. 

 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die 

Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die erhaltenswerten 

Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher 

Bedeutung zu berücksichtigen. Gem. Art. 3 BayDSchG nehmen Gemeinden, …, vor allem 

im Rahmen der Bauleitplanung auf die Belange des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege, …, angemessen Rücksicht. Art. 83, Abs. 1 BV gilt entsprechend. 

 

Die genannten Bodendenkmäler sind nachrichtlich in der markierten Ausdehnung in den 

Bebauungsplan zu übernehmen, in der Begründung aufzuführen sowie auf die 

besonderen Schutzbestimmungen hinzuweisen (gem. § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6 BauGB) und 

im zugehörigen Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung zu kennzeichnen (PlanzV 14.2-

3). 

 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt nachdrücklich Eingriffe in die 

Denkmalsubstanz zu vermeiden. 

http://www.denkmal.bayern.de/
https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi
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Sollte nach Abwägung aller Belange im Fall der oben genannten Planung keine 

Möglichkeit bestehen, Bodeneingriffe durch Umplanung vollständig oder in großen 

Teilen zu vermeiden, müssen wissenschaftlich qualifizierte Untersuchungen (u.a. 

Ausgrabungen), Dokumentationen und Bergungen im Auftrag der Vorhabenträger 

durchgeführt werden. Zur Kostentragung verweisen wir auf Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG 

in der Fassung vom 23.06.2023. 

 

Wir bitten Sie folgenden Text in den Festsetzungen, auf dem Lageplan und ggf. in den 

Umweltbericht zu übernehmen: 

 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

 

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren wird das BLfD die fachlichen Belange der 

Bodendenkmalpflege formulieren.  

 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:  

- Unter Umständen kann die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen aus 

denkmalfachlicher Sicht zu einer besseren Erhaltung der 

Bodendenkmalsubstanz beitragen (vgl. 

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/25_runds

chreiben_freiflaechen-photovoltaik.pdf). 

 

- Der Erteilung der Erlaubnis unter fachlichen Nebenbestimmungen kann im 

Zuge eines späteren Erlaubnisverfahrens aus denkmalfachlicher Sicht nur 

zugestimmt werden, wenn der Antragsteller nachweist, dass im Rahmen des 

vertraglich vereinbarten Rückbaus der Anlage die Tiefenlockerung des Bodens 

dauerhaft ausgeschlossen wird. Soll die vorliegende Planung weiterverfolgt 

werden, hat der Nachweis im Zuge des Bebauungsplanverfahrens vor 

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/25_rundschreiben_freiflaechen-photovoltaik.pdf
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/25_rundschreiben_freiflaechen-photovoltaik.pdf
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Einleitung

Nicht fachgerechte Arbeiten an bzw. in der Nähe von ober- und unterirdischen 
Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. -anlagen beinhalten ein hohes Gefähr-
dungspotential für

• Mitarbeiter,
• Maschinen,
• Anlagen und Leitungen.

Dieses Merkheft gibt einen Überblick zu wichtigen Anforderungen bei Arbeiten 
im Bereich von ober- und unterirdischen Versorgungsleitungen bzw. -anlagen. 
Es ist unbedingt zur Verhütung von Unfällen und zur Verhütung von Schäden 
an Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. -anlagen zu beachten.

Das Merkheft gehört in die Hände der Unternehmen und der auf Baustellen tätigen 
Personen, z. B. Bauleiter, Kolonnenführer, Kranführer, Baggerführer, Facharbeiter 
und LKW-Fahrer. Es enthält wichtige Hinweise für Schulungen/Unterweisungen 
der Mitarbeiter.

Weitere Regelungen sind u. a. in den Vorschriften und Informationen der DGUV 
(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) zu finden, z. B.:

• DGUV Vorschrift 38 „Bauarbeiten“ [1]

• DGUV Information 203-017 „Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe
erdverlegter Kabel und Rohrleitungen“ [2].
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1 Geltungsbereich

Dieses Merkheft gilt für Arbeiten aller Art im Bereich und in der Nähe von ober- 
bzw. unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen bzw. -anlagen (nachfolgend 
„Leitungen und Anlagen“ genannt) in öffentlichen sowie privaten Grundstücken.

Zu den Arbeiten gehören u. a.: Tiefbau, Grabenlose Leitungsverlegung, Spe-
zialtiefbau, Hochbau, Kranarbeiten sowie Garten- und Landschaftsbau. Auch 
das Einschlagen von Pfählen, Bohlen, Erdnägeln sowie das Durchführen von 
Bohrungen, Pressungen und das Einspülen von Sonden für eine Grundwasser-
absenkung zählen dazu.

Zu den oberirdischen Leitungen und Anlagen gehören z. B.:

 • Freileitungen
 • Straßenbeleuchtungsmaste/-abspannungen
 • Sonstige Netzinfrastruktur (z. B. Kabelverteiler, Stationen, Umspannwerke)

Zu den unterirdischen Leitungen und Anlagen gehören z. B. (vgl. Bild 1):

 • Kabel (Energie-, Telekommunikations-, 
Steuer- und Messkabel)

 • Kabelschutzrohre bzw. Kabelkanalanlagen
 • Rohrleitungen [dazu gehören auch Gas-

(Hoch-)druckleitungen sowie Flüssigerdgas- 
(LNG)- und Wasserstoff-Leitungen]

 • Erdungsanlagen an Anlagen und Masten

 • Kathodische Korrosions-
schutzanlagen

 • Schächte
 • Kanalanlagen
 • Kabelmuffen
 • Armaturen
 • Widerlager, Fundamente

Bild 1  Versorgungsleitungen in der Straße (Quelle: E.ON)
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2 Allgemeine Pflichten

Bei der Durchführung von Bauarbeiten in öffentlichen und privaten Grundstücken 
ist mit dem Vorhandensein von Leitungen und Anlagen zu rechnen. Hier ist die 
erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu verhindern und 
eine Gefährdung von Personen auszuschließen. Der ausführende Unternehmer/
Nachunternehmer muss seine Mitarbeiter entsprechend unterweisen und die 
Arbeiten überwachen.

Die Arbeiten müssen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik und 
unter Beachtung der einschlägigen DGUV-Vorschriften durchgeführt werden. 
Zudem müssen die aus der Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz 
erforderlichen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.

Alle Arbeiten dürfen nur unter fachkundiger Aufsicht (vgl. z. B. VDE-AR-N 4220 
[3]) des Bauunternehmers ausgeführt werden. Die Aufsicht muss gewährleisten, 
dass mit der notwendigen Sorgfalt vorgegangen wird. Die Anwesenheit eines 
Beauftragten des Versorgungsunternehmens, Leitungsbetreibers oder Eigentümers 
(im weiteren Text „Leitungsbetreiber“ genannt) auf einer Baustelle entbindet den 
Bauunternehmer oder seinen Beauftragten nicht von der Verantwortung für ver-
ursachte Schäden an Leitungen oder Anlagen.

Im Bereich von Leitungen und Anlagen muss so gearbeitet werden, dass der 
Bestand und die Betriebssicherheit der Leitungen und Anlagen bei und nach 
Ausführung der Arbeiten gewährleistet sind.

Daher müssen geplante Arbeiten wie folgt durchgeführt werden:

1. Erkundigungen über vorhandene Leitungen und Anlagen einholen – s. Ka-
pitel 3.1

2. Abstimmung mit Leitungs- und Anlagenbetreiber und Festlegung von Schutz-
maßnahmen – s. Kapitel 3.2

3. Bestimmen der genauen Lage der Leitungen und Anlagen vor Ort – s. Kapi-
tel 3.3

4. Abstimmen des Vorgehens beim Antreffen unbekannter Leitungen und An-
lagen – s. Kapitel 3.4

5. Freilegen von Leitungen und Anlagen – s. Kapitel 3.5.

Für ungeplante Arbeiten (z. B. Entstörungen) gelten die individuellen Regelun-
gen des Leitungs- und Anlagenbetreibers. Die o. g. Vorgehensweise ist auch im 
Störungsfall – so weit wie möglich – umzusetzen!
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3 Arbeiten in der Nähe von Leitungen 
und Anlagen

3.1 Nachweisliche Erkundigungen über vorhandene 
Leitungen und Anlagen

Die Information über vorhandene Leitungen und Anlagen dient dem Schutz 
der Beschäftigten und Dritter sowie dem Schutz der Leitungen und Anlagen. 
Entsprechende Anforderungen sind im Technischen Regelwerk zu finden (z. B. 
im Strombereich: VDE-AR-N 4203 [4]; im Gas-/Wasserbereich: GW 118 [5]).Vor 
Beginn von Arbeiten besteht für den Bauunternehmer die Erkundigungspflicht. 
Dies gilt sowohl für geplante Arbeiten als auch für ungeplante Arbeiten, z. B. 
Entstörungsmaßnahmen.

Um der Erkundigungspflicht nachzukommen, muss sich der Verantwortliche für 
die Arbeiten an der Baustelle durch Einsicht in aktuelle Lagepläne oder Anfrage 
bei den zuständigen Stellen Klarheit über die Lage von Leitungen und Anlagen 
verschaffen. Dies können z. B. Leitungs- bzw. Anlagenbetreiber, Auskunftsagen-
turen, Straßenbaulastträger und Grundstückseigentümer sein. Grundstückseigen-
tümer sollten in der Regel hierzu Auskunft erteilen können.

Außerdem ist vor Ort auf Schächte, Markierungssteine und Schilder zu achten, 
die Hinweise auf das Vorhandensein von Leitungen und Anlagen geben.

Die Ergebnisse der Erkundigungen sind auf der Baustelle vorzuhalten.

3.2 Abstimmung mit Leitungsbetreiber und Festlegung 
von Schutzmaßnahmen

Sind im Bereich der geplanten Arbeiten Leitungen und Anlagen vorhanden oder 
in der unmittelbaren Nähe, so muss der Bauunternehmer dafür sorgen, dass in 
Abstimmung mit dem Eigentümer oder Betreiber der Leitungen bzw. der Anlagen 
die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen für diese festgelegt und durchgeführt 
werden.

Geplante Arbeiten:

Rechtzeitig vor Aufnahme von geplanten Arbeiten im Bereich von Leitungen und 
Anlagen (dabei sind die Gültigkeitsfristen der jeweiligen Versorgungsunternehmen 
zu beachten) müssen der Beginn und der Umfang der Arbeiten der zuständigen 
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Dienststelle des Leitungsbetreibers schriftlich, telefonisch oder mittels Anfrage-
portal angezeigt werden.

Ungeplante Arbeiten:

Generell gilt, dass vor Beginn der Tiefbauarbeiten immer alle Fremdleitungs-
pläne durch die ausführende Firma eingeholt werden müssen; hier ist das gleiche 
Verfahren wie bei geplanten Arbeiten einzuhalten (z. B. Online-Planauskunft). 
Sollte dies im Fall einer ungeplanten Entstörungsmaßnahme nicht oder nicht 
vollständig möglich sein, so gilt folgende Vorgehensweise:

 • Einweisung des Tiefbau-Unternehmens über den Leitungsverlauf der gestörten 
Leitung vor Ort nach den Vorgaben des Leitungsbetreibers.

 • Durchführen von Aushubarbeiten mit besonderer Vorsicht, der erforderlichen 
Sorgfalt und dem Einsatz geeigneter Werkzeuge/Maschinen.

 • Trifft man bei der Ausführung der Tiefbauarbeiten auf Leitungen oder Anla-
gen Dritter, von denen eine Gefährdung ausgehen könnte bzw. die gefährdet 
sein könnten, so müssen die betroffenen Leitungs- bzw. Anlagenbetreiber 
schnellstmöglich informiert werden. Dies kann z. B. mit Unterstützung durch 
den Versorgungsunternehmer vor Ort und ggf. dessen Netzleitstelle geschehen. 
In der Regel kann eine Zuordnung einer Leitung oder Anlage erst nach der 
Freilegung erfolgen.

 • Sollte die Entstörungsmaßnahme längere Zeit beanspruchen, so müssen alle 
Fremdleitungspläne durch das Tiefbauunternehmen – analog zum geplanten 
Einsatz – eingeholt werden.

3.3 Bestimmen der genauen Lage der Leitungen vor Ort

Die nachfolgenden Überdeckungen stellen lediglich einen groben Anhaltspunkt 
dar, da die ursprüngliche Legetiefe nicht als feste, unveränderliche Größe an-
gesehen werden kann:

 • Telekommunikationsleitungen in Minderlegetiefen ab 0,08 m
 • Stromkabel ab 0,50 m
 • Hoch-/Höchstspannungskabel ab 1,0 m
 • Gasleitungen ab 0,50 m
 • Wasserleitungen ab 0,80 m
 • Abwasser-/Abwasserdruck-/Freigefälleleitungen ab 0,80 m
 • Fernwärmeleitungen ab 0,80 m.

w
w

w
.v

d
e
-v

e
rl
a
g
.d

e
 -

 L
E

W
 V

e
rt

e
iln

e
tz

 G
m

b
H

 (
L
iz

e
n
z
 B

e
ila

g
e
 O

n
lin

e
-P

la
n
a
u
s
k
u
n
ft

) 
ID

 -
 A

F
N

0
9
2
9
2
6
5

756277 robert<point>schleich(at)lew-verteilnetz<point>de



10

Eine geringere Überdeckung ist möglich, insbesondere bei Hausanschlussleitungen 
sowie bei Kreuzungen von verschiedenen Versorgungsleitungen. Aber auch höhere 
Überdeckungen sind nicht auszuschließen. Die im Fräs- oder Trenchverfahren 
bzw. grabenlos (Bodenverdrängungsverfahren, HDD-Bohrung, Pressung etc.) 
verlegten Leitungen können stark abweichende Überdeckungen im Vergleich zu 
den oben aufgeführten Anhaltspunkten aufweisen.

Lage und Tiefe der Leitungen und Kabel können sich durch Bodenabtragungen, 
Bodenbewegungen, Aufschüttungen oder andere Maßnahmen nachträglich ver-
ändert haben. Die Änderung der Legetiefe muss nicht notwendigerweise durch 
bewusst vorgenommene Baumaßnahmen verursacht worden sein. Es kann somit 
nicht davon ausgegangen werden, dass solche Änderungen im Planwerk vermerkt 
sind. Es besteht daher die Pflicht, die genaue Tiefe und Lage durch Querschläge, 
Suchschlitze, Ortung o. Ä. festzustellen.

3.3.1 Markierung

Vor dem Beginn der Tiefbauarbeiten ist der Trassenverlauf der Leitungen und 
Anlagen in der Nähe der geplanten Arbeiten z. B. mit Pflöcken, Sprühfarbe, 
Sprühkreide o. Ä. zu kennzeichnen. Dabei ist die Einschlagtiefe zu begrenzen, 
um eine mögliche Beschädigung von Leitungen und Anlagen zu vermeiden.

3.3.2 Suchschlitze/Querschläge

Die genaue Lage der Leitung ist durch Querschläge bzw. Suchschlitz festzustellen. 
Ist die genaue Lage nicht ermittelbar, ist der Leitungsbetreiber hinzuzuziehen.

Das Durchführen von Aushubarbeiten muss mit besonderer Vorsicht und mit 
der erforderlichen Sorgfalt erfolgen. Insbesondere im Bereich der vermuteten 
Leitungen und Anlagen, vgl. Kapitel 3.3, muss die Anwendung von Handschach-
tung erfolgen. Der Einsatz von Baumaschinen ist hier nicht gestattet. Hinweise 
auf die Lage der Versorgungsleitungen können Trassenwarnbänder, wechselnde 
Bodenschichten oder eine Sandeinbettung sein.

3.4 Abstimmen des Vorgehens beim Antreffen 
unbekannter Leitungen und Anlagen

Werden Trassenwarnbänder, Abdeckungen, Kabel oder Rohrleitungen an Stellen 
gefunden, die vorher vom Leitungsbetreiber nicht genannt wurden bzw. nicht in 
den Bestandsunterlagen aller Leitungsbetreiber eingezeichnet waren, so sind die 
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Arbeiten sofort zu unterbrechen und erst nach Absprache mit dem zuständigen 
Leitungsbetreiber wieder aufzunehmen.

3.5 Freilegen von Leitungen und Anlagen

Im Bereich von Leitungen und Anlagen dürfen Baumaschinen nur so eingesetzt 
werden, dass eine Beschädigung oder Beeinträchtigung der Leitungen und An-
lagen ausgeschlossen ist (s. Kapitel 3.3.2).

Maschinenunterstützte Tätigkeiten bzw. der Einsatz von Baggern ist nur bis zu 
einem Abstand, der mit Sicherheit eine Beschädigung oder Beeinträchtigung 
der Leitungen und Anlagen ausschließt, zulässig. Dies ist gem. DGUV Informa-
tion 203-017 [2] nur bis maximal 30 cm (Ausnahmen möglich) um die Leitung 
gegeben. Der Einsatz von Saugbaggern muss mit der notwendigen Sorgfalt 
erfolgen.

Kabel sind als „unter Spannung stehend“ anzusehen, solange der Leitungsbetreiber 
nicht die Spannungsfreiheit bestätigt hat.

Ein Freilegen von Leitungen und Anlagen darf nur durch Handschachtung erfol-
gen. Dabei sind unbedingt stumpfe Geräte (keine Spaten oder dergleichen) zu ver-
wenden, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben sind.

Sollte ein sicheres Freilegen der Leitungen und Anlagen nicht möglich sein, ist 
das weitere Vorgehen mit dem Versorgungsunternehmen abzustimmen.

Freigelegte Versorgungsleitungen dürfen nicht betreten, berührt oder bewegt 
werden. Folgende Tätigkeiten sind nur nach vorheriger Abstimmung mit dem 
Leitungsbetreiber gestattet:

 • Unterhöhlung von Leitungen
 • Sicherung (Hochhängen) von Leitungen
 • Lageänderung von Leitungen.

3.6 Mögliche Gefährdungen durch Niederspannungskabel

Bei Niederspannungskabeln können bisher unentdeckte Beschädigungen aus 
voran gegangenen Arbeiten vorliegen und die Niederspannungskabel daher 
trotzdem unter Spannung stehen. Durch die Berührung kann es zu Körperdurch-
strömungen oder auch Lichtbögen kommen. Sollten beim Freilegen von Kabeln 
Beschädigungen auffallen, so muss ein ausreichender Sicherheitsabstand ein-
gehalten und der Leitungsbetreiber informiert werden.
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3.7 Umgang mit Schutzrohren

Schutzrohre werden oft zum Schutz oder auf Grund der Verlegung von Leitungen 
genutzt. Es ist immer davon auszugehen, dass sich in Schutzrohren Leitungen 
befinden und Schutzrohre nicht ohne Prüfung angeschnitten oder getrennt wer-
den dürfen. Bei Bedarf ist Rücksprache mit dem zuständigen Leitungsbetreiber 
zu nehmen.

3.8 Wiederverfüllung

Bei der Wiederverfüllung sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
anzuwenden. Beim Einsatz von Verdichtungsgeräten ist auf den erforderlichen 
Abstand zur Versorgungsleitung zu achten, um diese nicht zu beschädigen. Eine 
freigelegte Versorgungsleitung ist in der ursprünglichen Lage wieder einzubauen.

3.9 Hinweisschilder zu Leitungen und oberirdische Anlagen

Oberirdische Anlagen wie Armaturen, Kabelverteilerschränke, Straßenkappen 
und Schachtdeckel müssen während der Bauzeit zugänglich bleiben. Hinweis-
schilder, Kabelmerksteine oder andere Markierungen dürfen ohne Zustimmung 
des Leitungsbetreibers nicht verdeckt, versetzt oder entfernt werden.

3.10 Hinweise für grabenlose Bauverfahren

Die Sicherheitsabstände für grabenlose Verfahren und dazugehörige notwendige 
Spundungen sind je nach Situation und betroffener Leitungsart im Vorfeld indi-
viduell in Abstimmung mit dem Leitungsbetreiber festzulegen und einzuhalten. 
Ggf. sind querende Fremdleitungen vor Durchführung der Maßnahme freizulegen 
oder eine andere Bauweise zu wählen.

Zusätzlicher Hinweis: Die erforderlichen Maßnahmen zum Potentialausgleich gem. 
Betriebsanleitung der eingesetzten Maschinen müssen unbedingt beachtet werden!
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4 Was tun …

4.1 Allgemeines zum Umgang mit Schäden 
an unterirdischen Leitungen und Anlagen

In jedem Fall:

Der Leitungsbetreiber ist immer zu informieren, wenn eine Leitung oder Anlage 
beschädigt wurde oder eine Beschädigung nicht ausgeschlossen werden kann.

Wichtig:

Keine Beschädigung an Leitungen und Anlagen (z. B. Kabel, Rohrleitungen, 
Erdungsleitungen, Kabelverteilerschränke, Freileitungen, Maste, Gebäude) ist 
harmlos oder unwichtig. Sofort gemeldete Beschädigungen vermeiden Folge-
schäden, da eine sofortige Instandsetzung erfolgen kann.

4.1.1 … wenn trotz aller Vorsicht ein Stromkabel beschädigt wird?

Die Beschädigung eines Stromkabels stellt eine unmittelbare Lebensgefahr für 
den Verursacher dar. Das Kabel kann auch nach einer Beschädigung/Abtrennung 
weiter unter Spannung stehen! Die Gefahr der Körperdurchströmung und von 
Verbrennungen durch Lichtbögen ist nicht zu vernachlässigen! Deshalb:

 • Arbeitsmittel (Geräte, Maschinen etc.) nicht berühren und, wenn möglich, aus 
dem Gefahrenbereich bringen!

 • Maschinenteile (Ausleger) aus dem Gefahrenbereich schwenken.

 • Gelingt die Entfernung des Fahrzeuges aus dem Gefahrenbereich nicht und 
ist der Aufenthalt im Fahrzeug nicht mehr möglich, wird folgendes Verhalten 
empfohlen:

 – Bleiben Sie möglichst lang im Fahrzeug, auch wenn die Reifen brennen.

 – Im Notfall beidbeinig vom Fahrzeug wegspringen und sich ruhig in kleinen 
Trippelschritten (halbe Fußlänge – Schrittspannung) von der Schadenstelle 
entfernen!

 – Eine gleichzeitige Berührung von Erdboden und Fahrzeug kann tödlich 
sein!

 • Anwesende Personen auffordern, Abstand zu halten!

 • Schadenstelle sofort verlassen und absperren!

 • Den Leitungsbetreiber unverzüglich benachrichtigen!
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4.1.2 … wenn trotz aller Vorsicht eine 
Telekommunikationsanlage beschädigt wird?

Telekommunikationsanlagen (erdverlegtes Kabel, Kabel im Schutzrohr oder im 
Microrohrverbund) erfüllen wichtige Aufgaben im Versorgungsbereich. Bei einer 
Beschädigung gilt deshalb:

 • Arbeiten im Bereich der Schadenstelle einstellen!

 • Den Leitungsbetreiber benachrichtigen!

 • Bei einem durchtrennten Lichtwellenleiterkabel (LWL-Kabel) nicht auf das 
Kabelende schauen, da eventuell ein Lichtstrahl austreten kann, der die Augen 
schädigen kann!

Der Leitungsbetreiber muss benachrichtigt werden, wenn das Kabelschutzrohr, 
der Microrohrverbund oder das Kabel auch nur leicht beschädigt wurde. Insbe-
sondere mechanische Beschädigungen (Stauchungen, Quetschungen o. Ä.) sind 
zu melden (s. Bild 2).

Bild 2  Gefahr von Beschädigungen an Versorgungsleitungen

4.2 Beschädigungen an Rohrleitungen

4.2.1 Bei jeder Rohrleitung gilt …

In jedem Fall:

Der Leitungsbetreiber ist immer zu informieren, wenn eine Leitung oder Anlage 
beschädigt wurde.

Der Leitungsbetreiber muss auch dann benachrichtigt werden, wenn eine Beschä-
digung jeglicher Art festgestellt wird oder nicht ausgeschlossen werden kann, z. B.:
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 • Isolierung bei Stahlrohr ist beschädigt
 • Risse/Kratzer in Kunststoffrohr
 • Quetschungen
 • Schäden an Widerlagern (stützendes Betonfundament im Bereich von Bögen).

Selbst wenn keine Beschädigung direkt erkennbar ist, kann sich durch Korro-
sionsleckagen oder Risse im Rohr als Folge einer äußeren Beschädigung Gas in 
der Schottertragschicht unter der bituminösen Straßendeckschicht ansammeln 
und damit eine unmittelbare Explosionsgefahr darstellen.

4.2.2 … wenn trotz aller Vorsicht eine Gasleitung beschädigt wird?

Bei der Beschädigung einer Gasleitung besteht Zünd- und Explosionsgefahr 
durch ausströmendes Gas!

Dem von Natur aus geruchlosem Erdgas ist i. d. R. ein Odoriermittel beigemischt, das 
ein Identifizieren durch den Geruch ermöglicht. Diese Prüfung allein bietet jedoch 
noch nicht die Gewähr, dass keine Gefahr droht. Erdgas kann z. B. nach längeren 
Erdpassagen seine Aromastoffe verloren haben und somit wieder geruchlos sein.

Deshalb:

 • Funkenbildung vermeiden, keine elektrischen Anlagen bedienen inkl. ein- 
bzw. ausschalten, vorhandene Zündquellen sofort löschen, nicht rauchen!

 • Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen.

 • Gefahrenbereich verlassen und weiträumig absichern.

 • Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern, Ge-
fahrenbereich mit Personal überwachen.

 • Sicherungsposten mit Feuerlöscher bereitstellen.

 • Unverzüglich den Leitungsbetreiber benachrichtigen.

 • Falls erforderlich, Polizei und Feuerwehr benachrichtigen.

 • Weitere Maßnahmen möglichst sofort bei der telefonischen Meldung des 
Schadens vom Leitungsbetreiber, der Polizei oder der Feuerwehr erfragen.

Achtung!

Zusätzlich gilt:

 • Bewohner angrenzender Gebäude unverzüglich benachrichtigen und nach 
draußen bitten, nicht klingeln! Nicht die elektrische Anlage bedienen!

 • Prüfung von angrenzenden Gebäuden durch den Leitungsbetreiber oder die 
Feuerwehr auf Gaseintritt.
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4.2.3 … wenn trotz aller Vorsicht eine Wasserleitung 
oder Fernwärme leitung beschädigt wird?

Bei einer beschädigten Wasserleitung besteht die Gefahr der Aus- und Unter-
spülung sowie der Überflutung. Bei einer beschädigten Fernwärmeleitung besteht 
zusätzlich Verbrühungsgefahr durch plötzlichen Austritt von Heißwasser oder 
Heißdampf.

Deshalb:

 • Baugruben und tiefliegende Räume – falls erforderlich – von Personen räumen!
 • Schadenstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren!
 • Unverzüglich den Leitungsbetreiber benachrichtigen!

4.2.4 Sonstige Sparten/Medien

Die erforderlichen Maßnahmen, die sich aus der Beschädigung von Rohrleitungen 
anderer Sparten (Chemikalienleitungen, Mineralölleitungen, Technische Gase, 
Abwasserleitungen und weitere) ergeben, sind mit dem jeweiligen Versorgungs-
unternehmen abzustimmen.
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5 Arbeiten in der Nähe von Freileitungen

Gem. DGUV Vorschrift 3 [6] ist das Arbeiten in der Nähe von Freileitungen im 
Regelfall nicht zulässig, sondern nur unter besonderen Vorkehrungen und der 
Einhaltung von Schutzmaßnahmen gestattet.

Anders als bei erdverlegten Kabeln besteht bei Freileitungen allein durch die 
Unterschreitung des Schutzabstandes die Gefahr der Körperdurchströmung bzw. 
des Überschlags und somit akute Lebensgefahr.

5.1 Schutzabstände

Bei Arbeiten oder dem Einsatz von Baugeräten, z. B. Baggern, Leitern, Kränen, 
Autokränen, Bauaufzügen, Kipper-Lastwagen, Betonpumpen oder Baugerüsten, 
sowie bei Transport und Lagerung von Baumaterialien in der Nähe von Freilei-
tungen dürfen die nachfolgend aufgeführten Schutzabstände nicht unterschritten 
werden:

Tabelle 1  Einzuhaltende Schutzabstände a von elektrischen Freileitungen

Bei Freileitungen mit Spannungen Schutzabstände a

bis 1 000 Volt (Niederspannung) 1 m nach allen Seiten

über 1 000 Volt bis 110 000 Volt 3 m nach allen Seiten

über 110 000 Volt bis 220 000 Volt 4 m nach allen Seiten

über 220 000 Volt bis 380 000 Volt 5 m nach allen Seiten

Als Schutzbereich wird in diesem Zusammenhang der Bereich um die Freileitung 
bezeichnet, der innerhalb des Schutzabstandes liegt (s. farblich markierten Be-
reich in Bild 4 bis Bild 6).

Der Leitungsbetreiber erteilt über die Höhe der Spannung einer Freileitung 
Auskunft, ebenso über den erforderlichen Schutzabstand und die zu treffenden 
Maßnahmen.

Liegen keine Angaben vor, ist ein Schutzabstand von 5 m einzuhalten. Auf jeden 
Fall gilt, dass geplante Arbeiten innerhalb des Schutzabstandes vor der Ausfüh-
rung immer mit dem Leitungsbetreiber abgestimmt werden müssen.
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Besondere Maßnahmen

Um eine Unterschreitung der Schutzabstände zu vermeiden, sind in Abstimmung 
mit dem Leitungsbetreiber beispielsweise folgende Maßnahmen zu treffen:

• Aufstellen von Sperrschranken, welche den Schutzabstand absichern.

• Aufstellen einer Höhenbegrenzung vor und hinter der Freileitung.

• Umgeben der Freileitung mit einem Schutzgerüst (nur bei abgeschalteter
Leitung und unter Aufsicht eines Vertreters des Leitungsbetreibers).

• Begrenzung des Schwenkbereiches des Kranes.

• Stellen einer Aufsicht des Bauunternehmers, welche die Bewegungen der
Geräte überwacht und die Verantwortung für die Sicherheit übernimmt.

Wenn obige Maßnahmen nicht durchgeführt werden können, muss in Verbindung 
mit dem Leitungsbetreiber eine andere Lösung gefunden werden.

Erfahrungen haben gezeigt:

• Vom Führerstand einer Baumaschine ist der Abstand zwischen Ausleger und
Leitung schwer zu schätzen.

• Unebenheiten des Geländes führen bei Bewegungen des Baggers zu unkon-
trollierten Ausschwingungen des Auslegers.

• Bei einem Kran schwingt die Last häufig unkontrolliert aus.

• Personen, die ein Arbeitsgerüst verschieben oder eine Hebebühne verfahren,
übersehen leicht die gefährliche Annäherung an eine Leitung.

• Beim Abladen eines Kippers konzentriert sich der Fahrer eher auf den Ablade-
vorgang als auf die darüber verlaufende Freileitung (vgl. Bild 3).
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Bild 3  Gefahren beim Abladen eines Kippers

Bei Unterschreitung des Schutzabstandes: 

Lebensgefahr!

Die gem. Tabelle 1 (s. Kapitel 5.1) einzuhaltenden Schutzabstände beziehen 
sich auf die tatsächliche Lage der Leiterseile. Daher ist das mögliche seitliche 
Ausschwingen der Leiterseile bei Wind (in Spannfeldmitte u. U. größer als der 
einzuhaltende Schutzabstand; Bild 7) zusätzlich zu beachten. Ebenso ist zu 
berücksichtigen, dass sich der Durchhang der Leiterseile witterungs- und be-
lastungsabhängig erheblich ändern kann (s. Bild 5 und Bild 6).

w
w

w
.v

d
e
-v

e
rl
a
g
.d

e
 -

 L
E

W
 V

e
rt

e
iln

e
tz

 G
m

b
H

 (
L
iz

e
n
z
 B

e
ila

g
e
 O

n
lin

e
-P

la
n
a
u
s
k
u
n
ft

) 
ID

 -
 A

F
N

0
9
2
9
2
6
5

756277 robert<point>schleich(at)lew-verteilnetz<point>de



20

5.2 Schutzabstände am Beispiel von Freileitungen

Bei Annäherung  
an den Schutzbereich: 

besondere Maßnahmen 
erforderlich.

Schutz-
abstand 

a 

Schutz-
abstand 

a 

Schutz-
abstand 

a

Bild 4  Beispiel 1 für Schutzabstand und Schutzbereich bei einer Freileitung –  
Angaben zum Schutzabstand a siehe Tabelle 1
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Bei Annäherung  
an den Schutzbereich: 
besondere Maßnahmen 
erforderlich.

Schutz-
abstand 

Schutz-
abstand  

a

Schutz-
abstand 

a 

Schutz-
abstand 

a

Schutz-
abstand  

a

Schutzbereich
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Schutz-
abstand

a

Schutzabstand

a

Tiefster Punkt  
der Leitung:

Schutz-
abstand

a

Schutz-
abstand

a

Bei Annäherung  
an den Schutzbereich: 

besondere Maßnahmen 
erforderlich.

Bei Unterschreiten des Schutzabstandes: 

Lebensgefahr!

Bild 5  Beispiel 2 für Schutzabstand und Schutzbereich bei einer Freileitung –  
Angaben zum Schutzabstand a siehe Tabelle 1
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Schutz-
abstand

a

Bei Annäherung  
an den Schutzbereich: 
besondere Maßnahmen 
erforderlich. 
Das Ausschwingen von 
Lasten ist zu beachten!
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Maximale  
Arbeitshöhe 
 
(Angabe durch  
Versorgungs- 
unternehmen)

Schutz-
abstand a
zur Leitung

Tiefster Punkt  
der Leitung

Schutzbereich

Bild 6  Beispiel 3 für Schutzabstand und Schutzbereich bei einer Freileitung –  
Angaben zum Schutzabstand a siehe Tabelle 1
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5.3 Schutzabstände am Beispiel einer Freileitung 
mit und ohne Windeinfluss

Schutzbereich

(Angabe durch Versorgungsunternehmen)

Schutz- 
abstanda
zur Leitung

tiefster Punkt der Leitung

Maximaler 
Ausschwing-
bereich der 
Leitung

Maximaler 
Ausschwing-

bereich der 
Leitung

Maximale  
Arbeitshöhe 
(Angabe durch  
Versorgungs- 
unternehmen)

Maximale  
Annäherung

Schutz-
abstand

a

Schutz-
abstand

a

Angaben zu Schutzabstand a siehe Tabelle1. 

Bild 7  Beispiel 3 für Schutzabstand und Schutzbereich bei einer Freileitung (Ansicht in Längsrichtung) 
mit und ohne Windeinfluss

Bei Annäherung an den Schutzbereich sind besondere Maßnahmen erforderlich.

Bei Unterschreitung des Schutzabstandes: 

Lebensgefahr!

Weitere Hinweise auf den folgenden Seiten beachten!
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6 Was tun …

6.1 … wenn es trotz aller Vorsicht zur Berührung einer 
Freileitung oder zum Herabfallen von Leiterseilen 
gekommen ist?

Es besteht Lebensgefahr für alle Personen in der Umgebung der Schadenstelle!

Deshalb:

• Dem verunglückten Fahrzeug oder den auf der Erde liegenden Leiterseilen
darf man sich auf keinen Fall nähern, auch wenn die Spannung abgeschaltet
zu sein scheint.

• Fahrzeugführer dürfen den Führerstand nicht verlassen, sondern sollten ver-
suchen, durch Schwenken des Auslegers oder Wegfahren des Fahrzeuges den
Kontakt zur Freileitung zu unterbrechen und das Gerät aus dem Gefahren-
bereich zu bringen. Sich nähernde Personen sind zu warnen.

• Gelingt die Entfernung des Fahrzeuges aus dem Gefahrenbereich nicht und
ist der Aufenthalt im Fahrzeug nicht mehr möglich, wird folgendes Verhalten
empfohlen:

– Bleiben Sie möglichst lang im Fahrzeug, auch wenn die Reifen brennen.

– Im Notfall beidbeinig vom Fahrzeug wegspringen und sich ruhig in kleinen
Trippelschritten (halbe Fußlänge – Schrittspannung) von der Schadenstelle
entfernen!

– Eine gleichzeitige Berührung von Erdboden und Fahrzeug kann töd-

lich sein!

• Gefahrenstelle im Umkreis (= Radius) von mindestens 20 m absperren. Auch
unter Spannung gesetzte Gegenstände größerer Abmessungen (z. B. Draht-
zäune oder Rohrleitungen) sind in die Absperrung mit einzubeziehen.

• Anwesende Personen auffordern, Abstand zu halten!

• Unverzüglich den Leitungsbetreiber benachrichtigen!
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bis 20 m

Bild 8  Verdeutlichung des Gefahrenbereiches (mit Darstellung des Spannungstrichters)

7 Konsequenzen bei Nichteinhalten 
der Sicherheitsbestimmungen

Der Verursacher von Schäden und Unfällen hat für die entstehenden Kosten 
aufzukommen.

Die Beschädigung von Leitungen oder Anlagen sowie Schädigungen von Personen 
können zivilrechtlich bzw. strafrechtlich verfolgt werden.

Ferner sind die Berufsgenossenschaften berechtigt, Bußgelder zu verhängen, 
wenn Mitglieder oder Versicherte vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen Unfall-
verhütungsvorschriften verstoßen.
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Auch wenn aus ortsplanerischer Sicht die Nutzung von Solarenergie grundsätzlich positiv beurteilt und 

unterstützt wird, muss trotzdem verhindert werden, dass es zu einer Zersiedelung der Landschaft und 

zu einem beliebigen Zupflastern der Außenbereichsflächen mit Freiflächensolarmodulen kommt.  

 

Die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist regelmäßig mit einer Bodenversiegelung, mit ei-

ner eingeschränkten Entwicklung der natürlichen Vegetation und mit Blendwirkung verbunden, die das 

Landschaftsbild beeinträchtigen. In vorliegendem Fall ist die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes für 

den Teilräumlichen Geltungsbereich 2 durch die Anordnung der Module auf weit einsehbarem hängigem 

Gelände und die Wahl der nachgeführten PV-Module besonders schwerwiegend, zumal es sich hierbei 

um eine Fläche mit besonderer ökologischer, orts- oder landschaftsgestalterischer Bedeutung handelt. 

 

Auch wenn der Beschluss der Bundesregierung zur Kenntnis genommen wird, als Energiequelle für die 

Verstromung bis zum Jahr 2025 40 bis 45 Prozent aus erneuerbaren Energien zu nutzen und diesen 

Anteil bis 2030 auf 80 Prozent zu steigern, kann vor allem der Solarpark im Teilräumlichen Geltungsbe-

reich 2 aus ortsplanerischer Sicht nicht befürwortet werden. 

 

Die in Ziffer 9.4 der Begründung beschriebenen Gestaltungsfestsetzungen, die dazu dienen, die Auswir-

kungen der Planung auf das Landschaftsbild so gering wie möglich zu halten, sind angesichts der be-

sonderen Lage innerhalb des Geltungsbereiches 2 nicht zielführend. Angesichts der ausgeprägten To-

pografie gibt es keine Maßnahmen, die eine am Hang mit nachgeführten PV-Modulen bestückte Fläche 

in die Landschaft einbinden können. 

 

Die vorhandene landwirtschaftliche Lagerhalle befindet sich innerhalb des Teilräumlichen Geltungsbe-

reiches 1 des Bebauungsplanes. Im Hinblick auf das Planungserfordernis ist in der Begründung anzuge-

ben, welche städtebaulichen Ziele verfolgt werden sollen, damit eine Einbeziehung der Lagerhalle in 

den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gerechtfertigt ist. 

 

Unabhängig davon wird auf folgende Einzelheiten hingewiesen: 

 

Aus § 1 der Satzung „Art der baulichen Nutzung“ geht nicht hervor, dass eine nachgeführte Solaranlage 
zur Ausführung kommen soll. Aufgrund des ständig wechselnden Erscheinungsbildes ist die Beeinträch-

tigung, die von einem derartigen Solarpark ausgeht, größer als bei starren Systemen. Es wird deshalb 

an die Gemeinde appelliert, für den Solarpark nur starre PV-Systeme zuzulassen. 

 

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Bebauungsplansatzung sollen im Sondergebiet Energiespeicher in Contai-

nern zugelassen werden. Nachdem die Gebäude für die Unterbringung von Energiespeichern Seecon-

tainern ähneln, die im Außenbereich fremdkörperartig wirken, sind in der Bebauungsplansatzung kon-

kretere Gestaltungsvorgaben für derartige Baukörper vorzusehen, um einen „kunterbunten“ Container-
abstellplatz mitten in Landschaft zu vermeiden. Einheitliche Farbvorgaben hierfür wären konkret zu be-

nennen und müssten sich zum besseren Einfügen mit den gedeckten Farben der umgebenden Land-

schaft decken.  

 

Damit das erklärte Ziel, die Flächen nach einiger Zeit wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zurückzu-

führen, erreicht werden kann, müsste die Nutzung der Fläche des Solarparks zeitlich befristet werden. 

Mit geeigneten Mitteln (Kaution, Bankbürgschaft etc.) müsste sichergestellt werden, dass die Anlage 

nach der vorgegebenen Nutzungszeit zurückgebaut würde. 

 

Die „Strichpunktlinie“ der Baugrenze wäre in der Planzeichnung lesbar darzustellen. 

 

Die Höhenlinien wären in der Planzeichnung in der seit einigen Jahren gültigen Höhenangabe m NHN 

anzugeben.  



 3 

 

Die Legende der Vorhaben- und Erschließungspläne enthält nicht alle verwendeten Planzeichen bzw. 

nicht alle in der Legende verwendeten Planzeichen sind in der Planzeichnung enthalten. 

 

Die Ausführungen in Ziffer 6 des Umweltberichtes „Alternative Planungsmöglichkeiten“ sind nicht kor-
rekt. Auf Bebauungsplanebene hat die Alternativenprüfung alternative Planungsmöglichkeiten innerhalb 

der Geltungsbereiche des Bebauungsplanes zu untersuchen. In vorliegendem Fall könnte beispiels-

weise eine zu untersuchende Alternative die starre Anordnung der PV-Module sein. 

 

 

Naturschutz und Landschaftspflege 

 

Bezüglich der grundsätzlichen Beurteilung der beiden Teilflächen für die Ausweisung von zwei Sonsti-

gen Sondergebieten „Freiflächen-Photovoltaik“ auf einer Gesamtfläche von ca. 7,7 ha wird auf die paral-

lele Stellungnahme zur Änderung des Flächennutzungsplanes verwiesen. Es wird nochmals betont, 

dass die Teilfläche „Teilräumlicher Geltungsbereich 2 (Süd)“ aus naturschutzfachlicher Sicht aufgrund 

seiner landschaftlich sensiblen Lage und seiner ökologischen Wertigkeit und Bedeutung für die Erhal-

tung und Sicherung sowie Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht geeignet ist 

und nicht weiter zu verfolgen ist. 

 

Bei der Fläche „Teilräumlicher Geltungsbereich 1 (Nord)“ wird nochmals darauf hingewiesen, dass eine 

artenschutzrechtliche Betrachtung bisher nicht stattgefunden hat und eine spezielle artenschutzrechtli-

che Prüfung (saP) erst im weiteren Verfahren erfolgt und nachgereicht wird. Aufgrund einer möglichen 

Betroffenheit von Offenlandarten (Feldlerche) ist hier eine entsprechende Prüfung und Klärung zwin-

gend im weiteren Verfahren erforderlich.  

 

Die bisher durchgeführte Eingriffsbewertung und -bilanzierung ist aus naturschutzfachlicher Sicht nicht 

nachvollziehbar. Es wird auf die derzeit anzuwendenden „Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wohnen, Bau und Verkehr in Abstimmung mit den Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft 

und Kunst, für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für Umwelt und Verbraucherschutz sowie für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ vom 10. Dezember 2021 (https://www.stmb.bayern.de) „PV-

Freiflächen – Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen bezüglich 

der Eingriffsregelung (unter Nr. 1.9) verwiesen. Jedoch wird in verschiedenen Punkten von den dort 

ausgeführten Maßnahmen abgewichen, welche im Einzelfall dazu führen können, dass kein externer 

Ausgleich notwendig ist. Es wird auch nicht darauf eingegangen, dass u.a. bei der Teilfläche „Süd“ ein 
naturschutzfachlich und landschaftlich sehr sensibler Bereich überplant wird. Von einer Vermeidungs-

maßnahme kann hier keinesfalls gesprochen werden. Die Entwicklung einer hochwertig gestalteten und 

gepflegten PV-Freiflächenanlage gemäß den Vorgaben unter Nr. 1.9 in den Hinweisen vom 10.12.2021 

ist keinesfalls gegeben. Unter anderem ist eine mit Modulen überdeckte Fläche von 70% vorgesehen. 

Dies entspricht einer GRZ von 0,7 und ist damit höher als 0,5 gem. den Hinweisen. Auch fehlen die 

mind. 3 m breiten, besonnten Streifen zwischen den Modulreihen. Eine landwirtschaftliche Nutzung der 

Flächen für eine Freilandhaltung von Hühner- oder Gänsen wird als Option im Umweltbericht genannt 

(Seite 34, unter Nr. 1.3.7 oberster Absatz). Hierdurch entwickelt sich keinesfalls eine mäßig extensiv ge-

nutzte, artenreiche Grünlandfläche. Durch die geplanten nachgeführten Module verstärkt sich der Schat-

tenwurf auf die Vegetation noch zusätzlich, was wiederrum negative Auswirkungen auf den Artenreich-

tum der Grünlandfläche darunter hat. Deshalb wurde folgerichtig eine weitergehende Eingriffsbewertung 

und -bilanzierung durchgeführt.  

 

Dies ist jedoch aus naturschutzfachlicher Sicht nicht nachvollziehbar. So wurde nicht ausreichend be-

rücksichtigt, dass sich auf der Fläche größtenteils nur eine artenarme Wiesenfläche entwickeln wird und 

die eingriffsminimierenden Maßnahmen keinesfalls über ein Standardmaß hinausgehen, welches eine 

https://www.stmb.bayern.de/
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Reduzierung des Beeinträchtigungsfaktors von 0,2 auf 0,1 rechtfertigen. Gerade aufgrund der geplanten 

hohen Grundflächen von 0,7, der Höhe von 4 m, den nicht ausgeschlossenen Eingriffen in das Gelände 

durch Aufschüttungen und Abgrabungen, der gewählten Bauweise (Nachführung) wäre hier im Gegen-

teil zu begründen, weshalb nicht ein erhöhter Faktor >0,2 gewählt wurde. Die geplanten Ausgleichsmaß-

nahmen sind im unmittelbar angrenzenden Bereich der Anlage vorgesehen und lassen nicht erkennen, 

weshalb diese über das übliche Maß für die Einbindung und ökologische Gestaltung/Entwicklung der 

Randeingrünung von Freiflächenphotovoltaikanlagen hinausgehen, welches eine Anerkennung als Aus-

gleichsfläche, bis hin zu einer ausgeführten Überkompensation, rechtfertigt und begründet. Auch ist aus 

naturschutzfachlicher Sicht darzulegen, wie die angedachten Biotop- und Nutzungstypen aufgrund der 

gegebenen Randbedingung wie z.B. gesetzliche Abstände zu landwirtschaftlichen Flächen von Gehöl-

zen oder funktionsbedingt zu den Modulen (Vermeidung Beschattung) erreicht werden sollen. Die Praxis 

zeigt z. B., dass gerade in Heckenstrukturen um Freiflächenphotovoltaikanlagen stark eingegriffen wird 

und die Höhen- und Breitenentwicklung massiv unterbunden wird. Hier ist aus naturschutzfachlicher 

Sicht zwingend eine Überarbeitung der Eingriffsbewertung und -bilanzierung notwendig.  

 

Die geplante Eingrünung/Randgestaltung der Freiflächenphotovoltaikanlage ist im weiteren Verfahren 

zu konkretisieren. Die geplante Gestaltung, Pflege und Entwicklung müssen klar und verbindlich gere-

gelt sein (Flächenanteile, Pflanzschema, Ansicht, Pflegeaussage,…). 
 

Redaktionelle Unklarheiten/Fehler sind zu berichtigen wie z.B. „Für dieses Vorhaben werden geeignete 
Saatgutmischungen aus der Ursprungsregion 12 „Fränkisches Hügelland“ verwendet (siehe Nr. 11.1.1, 
Begründung), Unklarheiten/Doppelnennungen in den Artenlisten der Satzung wie z.B. Quercus spp., A-

cer spp., Schwarzdorn (Prunus spinosa) und Schlehe (Prunus spinosa). Die Ansaatmischungen für das 

geplante extensive, artenreiche Grünland (Wildblumenmischung bzw. Wiesenmischung, Arten wie Son-

nenblume, Kornblume, Kleearten) sind eindeutig und klar zu definieren und nur geeignete Arten oder 

Mischungen festzusetzen. Es sind alle verwendeten Planzeichen einheitlich im Plan und Text zu ver-

wenden. Auf dem Plan für die Teilfläche Nord werden Anlagendaten von ca. 18 ha überplante PV-

Fläche und Zauninnenbereich ca. 20 ha genannt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Angaben von 

einer anderen Planung sind und noch berichtigt werden. 

 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Teilfläche „Nord“ aus naturschutzfachlicher Sicht grund-

sätzlich denkbar ist. Hier sind die vorgebrachten Punkte im weiteren Verfahren zu beachten und auszu-

arbeiten. Die Teilfläche „Süd“ wird aufgrund der ökologischen und landschaftlichen Funktion und Bedeu-

tung dieser Fläche sowie des betroffenen Gebietes naturschutzfachlich als ungeeignet für die Entwick-

lung einer Freiflächenphotovoltaikanlage bewertet und ist abzulehnen.  

 

Allgemein zu beachten ist, dass erforderliche Ausgleichsmaßnahmen für die Zeitdauer und Wirkung des 

Eingriffs in Natur und Landschaft gesichert sein müssen. Deren fachgerechte Pflege und Entwicklung ist 

über eine Reallast zu gewährleisten. Die Ausgleichsflächen sind zeitnah, spätestens in der ersten 

Pflanz- und Ansaatperiode nach Errichtung der Anlage umzusetzen. Sie sind an das Ökoflächenkataster 

beim Landesamt für Umwelt zu melden.  

 

 

Immissionsschutz 

 

Aus immissionsschutzfachlicher Sicht bestehen gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine 

grundsätzlichen Bedenken, wenn folgende Punkte beachtet bzw. umgesetzt werden: 

 

Lichtimmissionen 

Laut von der LAI (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz) herausgegebenen „Hinweise 
zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ (letzte Aktualisierung 03.11.2015) sind 
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hinsichtlich einer möglichen Blendung kritische Immissionsorte, die vorwiegend westlich oder östlich ei-

ner Photovoltaikanlage liegen und nicht weiter als ca. 100 m von dieser entfernt sind.  

Laut Umweltbericht wird ein Blendgutachten erstellt.  

 

Lärmschutz: 

Laut Umweltbericht können während des Betriebs der Anlagen Trafo und Wechselrichter Geräuschquel-

len darstellen. Gem. dem Praxis-Leitfaden für die ökologische Ausgestaltung von Photovoltaik-Freiflä-

chenanlagen (LfU 2014; S. 28) wird ab einem Abstand des Trafos bzw. Wechselrichters von rund 20 m 

zur Grundstückgrenze der Immissionsrichtwert für reine Wohngebiete von tagsüber 50 dB(A) sicher un-

terschritten. Nachts ist die Anlage nicht im Betrieb.  

Die nächste Wohnbebauung befindet sich in ca. 120 m Entfernung. Wegen der Entfernung zur nächst-

gelegenen Wohnnutzung sind die maßgeblichen schalltechnischen Orientierungswerte sicher eingehal-

ten. Im mit eingereichten Vorhabens- und Erschließungsplan ist die geplante Lage der Trafos bzw. 

Wechselrichter eingezeichnet.  

 

Landwirtschaftliche Immissionen: 

Die an das Plangebiet anschließenden Flächen werden landwirtschaftlich genutzt. Dabei kann es zu 

Staub-, Lärm- und Geruchsimmissionen kommen. Diese unvermeidlichen Immissionen sind zu dulden.  

Ein entsprechender Hinweis ist in die Satzung aufgenommen. 

 

 

Wasserrecht und Bodenschutz 

 

Von der Planung werden weder Wasserschutzgebiete, konkrete Planungen nach dem Wassersicherstel-

lungsgesetz noch Überschwemmungsgebiete berührt. 

 

Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) sind nicht bekannt. 

 

Mit den Ausführungen zu Niederschlagswasserbeseitigung/Bodenversiegelungen besteht aus wasser-

rechtlicher Sicht Einverständnis. 

 

Mit Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung besteht aus wasserrechtlicher Sicht Einverständ-

nis. 

 

 

Verkehrswesen 

 

Gegen den Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlage - Westlich von Retten-

bach" bestehen grundsätzlich keine Einwendungen. 

 

Beim Betrieb eines Solarparks ist mit nur sehr geringem Verkehr zu rechnen. Auf dem Betriebsgelände 

sollten dennoch ausreichend „Parkflächen/Abstellflächen“ für Fahrzeuge für Wartung und Grundstücks-
pflege vorhanden sein. 

 

Auf das Anbauverbot gemäß Art. 23 Abs. 1 BayStrWG wird hingewiesen. 

 

Es ist sicherzustellen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ununterbrochen aufrecht erhal-

ten bleiben. Von den PV-Freiflächenanlagen darf daher für die Verkehrsteilnehmenden keine Blendwir-

kung ausgehen, weshalb insoweit geeignete Gutachten oder Nachweise vorzulegen sind. Hiervon kann 

abgesehen werden, wenn der Bauherr schlüssig darlegt, dass aufgrund der Lage der Anlage von vorn-

herein keine Blendwirkung zu erwarten ist. 



 6 

 

Gemäß Art. 58 Abs. 3 BayStrWG wurde die Straßenbaulast der Kreisstraßen im Landkreis Günzburg 

dem Staatlichen Bauamt in Krumbach übertragen. 

 

Das Staatliche Bauamt in Krumbach als Straßenbaulastträger der Staatsstraße und Kreisstraße ist an 

dem Verfahren zu Beteiligen. 

 

Hinweis: Sollte die Staatsstraße oder Kreisstraße bei der Maßnahme übermäßig in Anspruch genom-

men werden (Anlieferung, Baustellenfahrzeuge, …), ist für den Zeitraum der Baumaßnahme eine ver-
kehrsrechtliche Anordnung zur Absicherung zu beantragen. 

 

 

Abwehrender Brandschutz 

 

Generell besteht aus Sicht der Brandschutzdienstelle mit dem Bebauungsplan Einverständnis, jedoch 

wird in der Begründung nicht ausreichend auf den Brandschutz eingegangen. 

 

Dazu im Einzelnen: 

 

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Satzung sind auch Energiespeicher zulässig. Sollten Energiespeicher zum 

Einsatz kommen, wird um Beachtung folgender Punkte gebeten: 

 

Batteriespeicher sind, insbesondere wenn diese mit Lithium–Ionen Zellen bestückt sind, nur schwer 

löschbar. Ohne ausreichendes Löschwasser sind diese in der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr 

nicht handhabbar. Brennende Zellen der Speicher müssen nicht nur gelöscht, sondern auch herunterge-

kühlt werden. 

Aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes ist eine Zufahrt zum Batteriespeicher und entsprechende 

Bewegungsflächen für die Feuerwehr am Batteriespeicher unbedingt erforderlich. Ebenfalls als erforder-

lich gesehen wird eine Wasser-Entnahmestelle mit mindestens 48m³/h für einen Zeitraum von 2 Stun-

den, alternativ eine Löschwasser-Entnahmestelle nach DIN mit ca. 100m³ Fassungsvermögen, ansons-

ten sind im Bereich der Batteriespeicher wirksame Löscharbeiten nach Art.12 BayBO nicht möglich, zu-

mal auch keine Wasserentnahmemöglichkeit aus natürlichen Gewässern in näherer Umgebung besteht. 

 

Von Energiespeichern ist auf Grund der Gefahr der Brandausbreitung ein Abstand > 100m zu Waldge-

bieten einzuhalten. 

 

Trafo und Übergabestationen sind in der Regel deutlich einfacher zu handhaben. Brände an Sammel-

punkten oder Wechselrichtern sind mit Sonderlöschmitteln wie CO²-Löschern oder Schaumlöschern bei 

ausreichendem Abstand gut löschbar. Diese Sonderlöschmittel sind für einen ersten Löscheinsatz der 

Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 

 

Um Aufnahme folgender Punkte unter “Brandschutz“ in die Begründung wird gebeten: 

 

Auf die Einhaltung der DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ ist zu achten. 
 

Auf die Einhaltung der eingeführten Technischen Regel „Richtlinien für die Flächen der Feuerwehr“ ist 
zu achten. 

 

Die Zufahrt zu Transformatorenanlagen und Batteriespeichern muss für die Feuerwehr möglich sein, 

Wechselrichter an Solarpanelen müssen für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung und Freischaltung 

fußläufig erreichbar sein. 
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Um einen Ansprechpartner im Schadensfall erreichen zu können, sollte am Zufahrtstor deutlich und 

dauerhaft die Erreichbarkeit eines Verantwortlichen für die bauliche Anlage angebracht sein und der ört-

lichen Feuerwehr mitgeteilt werden.  

 

Adresse und Erreichbarkeit des zuständigen Energieversorgungsunternehmens ist der örtlichen Feuer-

wehr mitzuteilen. 

 

Notwendige Sonderlöschmittel für Elektrobrände sind im Bereich der Anlage oder bei den örtlich zustän-

digen Feuerwehren vorzuhalten. 

 

Sollten Energiespeicher zum Einsatz kommen, ist eine Löschwasserversorgung erforderlich. Es ist auf 

die Einhaltung des gemeinsamen Arbeitsblattes der DVGW und AGBF Bund zur Löschwasserversor-

gung, Stand Oktober 2018, sowie das Arbeitsblattes W 405 des DVGW zu achten. 

 

 

 

 

- Ende der Stellungnahme des Landratsamtes Günzburg  
zum Vorentwurf vom 22.04.2024 

 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für den Bereich 

„Freiflächen-Photovoltaikanlage – Westlich von Rettenbach“ 
durch die Gemeinde Rettenbach 

 
- frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB - 

(Scopingverfahren) 
 

Günzburg, 17. Juli 2024 
 

Die Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig. 
___________________________________________________________________________________ 
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